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Durch das einzigartige Raumgittersystem wird eine hervor-

ragende Stabilität bei geringem Materialgewicht erzielt. Aus-

gehend vom Streifen- oder Einzelfundament folgt die weitere 

Verankerung dem bestehenden Hangverlauf. Das Aushubvolumen 

kann reduziert und der Mauerverlauf nahezu beliebig geformt 

und gestaltet werden. Durch die geringen Abmessungen und das 

handliche Gewicht sind auch die engsten Stellen leicht erreichbar 

und die Mauer rasch aufbaubar. 
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Höhen bis 5m und Neigung bis 10:1 möglich 

Einfache Fundation und geringes Transportgewicht 

Ideal bei beschränktem Zugang und engen Platzverhältnissen 

Flexibel in Anordnung und Aufbau 

Minimum an Beton  - Maximum an ebener Fläche 

Optimales Gestalten – vielfältige Begrünungsmöglichkeiten 

Optimaler Lebensraum für Pflanzen, Tiere, Mikrooranismen 

Durch Pro Natura empfohlen 

Patent und Vertrieb: 

 

 

 

Tiergarten 3, 3400 Burgdorf 

034 / 420 04 40       info@kohlerpartnerag.ch 
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Bestellschein
Elemente für Mauern / Hangsicherungen "System OTTO", für:

Mauertyp 200

Skizze

Gewicht Gewicht Preise 2025 Preis 
pro Stk. Kg tot Kg exkl. MwSt Fr.

Fr. / St. 
46.2161 Element 100 (armiert) 100/20/5.8cm 24  16.40

46.2162 Element 100 S (armiert) 100/20/5.8-7.8cm 23  17.50

46.2163 Otto1er-Stein, achteckig 20/20/5.8cm 4  4.80

46.2164 Otto 2er-Stein, achteckig 20/20/11.9cm 8  6.40

46.2165 PE Kunststoff-Ringlager  0.70

46.2166 PE Zwischenstück  0.60

46.2176 Stahlscheibe verzinkt, D=120mm, Mutter M14 15.00

46.2177 Gewindestange M14, verzinkt, L=1.00m 14.00

46.2171 Stahlstab Ø 14 mm, L = 100cm 1.21  3.80

46.2172 Stahlstab Ø 14 mm, L = 120cm 1.45  4.60

46.2173 Stahlstab Ø 14 mm, L = 140cm 1.69  5.40

46.2174 Stahlstab Ø 14 mm, L = 160cm 1.95  6.30

46.2175 Stahlstab Ø 14 mm, L = 200cm 2.42  7.60

Manta-Ray Anker Grösse 3, Ankerlänge 3m  280.00

OTTO-Kopfplatte zu Manta-Ray Anker  35.00

Zwischentotal

Pal G EUR-Paletten (Gutschrift bei Rückgabe 14.-/Stk) 24.00 0.00

Rahmen Paletten-Rahmen (Gutschrift bei Rückg. 45.-/Stk) 65.00 0.00

Deckel Paletten-Rahmen (Gutschrift bei Rückg. 16.-/Stk) 20.00 0.00

Ablad Kran-Ablad pro Hub 18.00 0.00

Umlad Umlad von Anhänger auf Zugfahrzeug (190-./h) 190.00 0.00

Transport bis 3To CHF 250.-, Bis 6 To CHF
200.-, bis 14To CHF 150.-, ab 14To franko 

250.00 0.00

TOTAL (exkl. MwSt)

Besteller: Lieferadresse/

Unternehmer:

Tel.: Tel./ Mobile:

Mail: inkl. Transport inkl. Ablad

Mit der Unterschrift bestellt der Kunde die Ware verbindlich und bestätigt, Auftragsbestätigung mit Freigabe Produktion und Lieferung.
die beigelegten AVB System OTTO vollumfänglich zu akzeptieren.

Ort, Datum:

Ort, Datum: System OTTO

Unterschrift: Stempel, Unterschrift:

Lieferdatum: Ware geliefert:

Bemerkungen:

Patent und Vertrieb: Kohler+Partner AG, Tiergarten 3, 3400 Burgdorf, Tel. 034 420 04 40, Fax 034 420 04 41, ottomauer.ch
Lieferwerk: Silidur AG, 8450 Andelfingen  Tel.  052 305 22 11   Fax  052 305 22 12

F:\Aufträge\2005\05022-Wy_System Otto\Aktuelle Verkaufsdoku 2020\3. Bestellschein\[Bestellschein2023.xlsx]Bestellschein

Art. Nr. Elemente Menge
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen AVB 
1. Anwendungsbereich 

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen bilden integrierenden Vertragsbestandteil des Vertragsverhältnisses zwischen 
der Kohler+Partner AG (nachfolgend «KPAG» genannt) und dem Abnehmer von Produkten der KPAG (nachfolgend «Kunde» genannt). Der 
Kunde anerkennt mit seiner Bestellung die Verbindlichkeit dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und verzichtet auf die 
Anwendung eigener Vertragsbedingungen. Alle Abweichungen und Ergänzungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. 

 
2. Kataloge und technische Dokumentationen 
 Die KPAG übernimmt für Angaben im Produkte- und Preiskatalog, in technischen Dokumentationen, auf der Webseite und weiteren 

Produktausschreibungen (nachfolgend «Katalog» genannt) keine Haftung. Insbesondere sind Angaben über Preise, Masse und Gewichte als 
Richtgrössen, bzw. Kalkulationshilfen zu verstehen. Die KPAG hält sich das Recht vor, die Angaben im Katalog jederzeit zu ändern, 
insbesondere Preis-, Mass- und Gewichtsangaben. Die Angaben im Katalog stellen keinen Antrag zum Vertragsabschluss dar. Der Kunde 
nimmt zur Kenntnis, dass die KPAG nicht verpflichtet ist, sämtliche im Katalog aufgeführten Produkte an Lager zu halten. 

 
3. Liefertermine 
 Wir sind bestrebt, die angegebenen Liefertermine einzuhalten. Die in den Auftragsbestätigungen der KPAG genannten Liefertermine stellen 

jedoch lediglich Richttermine dar. Die KPAG ist darauf bedacht, die Richttermine einzuhalten. Ein allfälliges Überschreiten des Richttermins 
berechtigt den Kunden jedoch nicht zu Schadenersatzforderungen. Falls in der Auftragsbestätigung respektive der Liefervereinbarung auf 
Wunsch des Kunden der gewünschte Lieferzeitpunkt angegeben wird oder erfolgt die Bestellung mit der Angabe «schnellstens» oder «bei 
Gelegenheit», ist dies für die KPAG unverbindlich. Fälle höherer Gewalt, wie insbesondere Naturkatastrophen, Krieg, Streik, Unmöglichkeit der 
Beschaffung der Rohstoffe, Verkehrsbehinderungen etc. entbinden die KPAG sodann auch von allenfalls ausnahmsweise ausdrücklich 
vereinbarten Fixterminen (respektive fixen Lieferzeitpunkten). 

 
4. Lieferant 
 Die bestellte Ware wird im Auftrag der KPAG durch die Firma Silidur AG (nachfolgend «SILIDUR» genannt) direkt ab Werk in Andelfingen an 

den in der Auftragsbestätigung bezeichneten Abladeort geliefert.  
 
5. Gültigkeit der Offerte 
 Offerten der KPAG stellen rein indikative, unverbindliche Angebote dar. Die KPAG bleibt bis zum Abschluss der Liefervereinbarung respektive 

bis zur Ausstellung einer Auftragsbestätigung durch die KPAG frei. 
 

6. Preise und Preisbestandteile 
Die im Katalog aufgeführten Preise sind Engros-Preise. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass nicht die Preise in den Katalogen der KPAG und 
SILIDUR verbindlich sind, sondern einzig die Preisangaben auf der Auftragsbestätigung. Preiserhöhende Umstände, die ausserhalb des 
Einflussbereiches der KPAG liegen (Preise für Stahl, Beton, Kunststoff, Treibstoff usw.) werden durch die KPAG weiterverrechnet. Beim Bezug 
von Kleinmengen und nicht ganzer Paletteneinheiten behält sich KPAG das Recht vor, einen Rüstzuschlag gemäss dem zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Katalogpreis zu verrechnen. 
 

7. Transport 
 Sofern die im Katalog genannten, indikativen Preise, nicht als «Ab-Werk-Preise» bezeichnet werden, verstehen sich die Preise grundsätzlich 

franko Baustelle ab 11 t, sofern die Baustelle für Lastwagen mit Anhängern und mit einem Gesamtgewicht von 40 t zugänglich ist. Für 
Lieferungen unter 11 t werden abgestufte Kleinmengenzuschläge gemäss dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Katalog verrechnet.  
Für Lieferungen in Berggebiete und grosse Distanzen (z.B. Graubünden, Tessin, Wallis etc) werden separate Transportzuschläge verrechnet. 
Preis auf Anfrage. Transportzuschläge, z.B. für Spezialbewilligungen, Überbreite, Privatstrassen usw. werden zusätzlich belastet. Preise für 
Bahnlieferungen werden separat offeriert 

 
8. Zahlung 
 Die Rechnungen der KPAG sind vorbehältlich anderer Angaben in der Liefervereinbarung respektive Auftragsbestätigung innerhalb von 30 

Tagen zu begleichen, wobei sich die KPAG ausdrücklich vorbehält, im Einzelfall jederzeit auf Lieferung gegen Vorauskasse zu bestehen 
(insbesondere bei zweifelhafter Bonität oder Zahlungsrückständen des Kunden). Nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen ab 
Rechnungsstellung wird die Forderung ohne weiteres Mahnungsschreiben fällig und der Kunde gerät in Verzug. Ab diesem Zeitpunkt werden 
Verzugszinsen von 6% in Rechnung gestellt. KPAG ist berechtigt, für jede Mahnung eine Mahngebühr von CHF 50.00 zu erheben. 
 

9. Ablad, Kran- und Versetzarbeiten 
 Ohne vorausgehende schriftliche Abmachung ist der Kunde für den Ablad der KPAG-Produkte selbst verantwortlich. Wird die Ware inkl. 

Kranablad bestellt, wird der Ablad nach Tarif des zu diesem Zeitpunkt gültigen Kataloges verrechnet, auch wenn die Ware entgegen der 
Bestellung vom Kunden selbst abgeladen worden ist. Für den Ablad sind nur Geräte und Hilfsmittel zulässig, die das Produktgewicht zu tragen 
vermögen. Der Kunde nimmt insbesondere zur Kenntnis, dass die Kranreichweite beim Ablad durch die SILIDUR bei Produkten bis 2 t maximal 
4 m beträgt. Produkte über 2 t können nur nach vorgängiger Absprache durch einen Lastwagen mit speziellem Kran abgeladen werden. Die 
anfallenden Zusatzkosten werden nach Aufwand verrechnet. Für den Ablad eines ganzen Lastwagens mit Anhänger disponieren wir 45 
Minuten. Der Tarif für zusätzliche Abladezeit wird gemäss dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Katalog verrechnet. Die Zufahrt an den Lieferort 
mit grossen Lastwagen ist durch den Auftraggeber zu gewährleisten. 
 
Das Befahren von Baustellen, Zufahrten, Vorplätzen, Höfen, Trottoirs und Unterkellerungen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko 
und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen, auch infolge des Abstützens des Krans, wird jede 
Haftung abgelehnt. Der Kunde stellt die KPAG/SILIDUR in solchen Fällen von sämtlichen gegen diese allenfalls geltend gemachten 
Ersatzforderungen frei.  
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OTTO-Mauer Referenzobjekte 

Patent und Vertrieb: Kohler +Partner AG, Burgdorf ottomauer.ch/ kohlerpartnerag.ch 

Bremgarten b. Bern April 2023, Ersatz Böschung durch Elementmauer 

 

 

 

 

 

 

 



OTTO-Mauer Referenzobjekte 

Patent und Vertrieb: Kohler +Partner AG, Burgdorf ottomauer.ch/ kohlerpartnerag.ch 

Hünibach November 2022, Ersatz abgerutschte Steinmauer 



OTTO-Mauer Referenzobjekte 

Patent und Vertrieb: Kohler +Partner AG, Burgdorf ottomauer.ch/ kohlerpartnerag.ch 

 Oberdiessbach 2022, Ergänzung bestehende Mauer 

Oktober 2022 

 



OTTO-Mauer Referenzobjekte 

Patent und Vertrieb: Kohler +Partner AG, Burgdorf ottomauer.ch/ kohlerpartnerag.ch 

Merligen Mai 2022, Ersatz eingebrochene Bahnschwellenmauer 



OTTO-Mauer Referenzobjekte 

Patent und Vertrieb: Kohler +Partner AG, Burgdorf ottomauer.ch/ kohlerpartnerag.ch 

Steffisburg 2021, Ersatz eingebrochene Bahnschwellenmauer 

September 2021 

 
Aufbau Mai 2021 



OTTO-Mauer Referenzobjekte 

Patent und Vertrieb: Kohler +Partner AG, Burgdorf ottomauer.ch/ kohlerpartnerag.ch 

Stettlen 2021, Sanierung Hangrutsch und Ersatz Holzschwellenmauer 

 








































